Beitrag von Albert Röhl, Mitglied im erweiterten BEI-Vorstand und seit über elf Jahren

ehrenamtlich im gemeinnnützigen Verein und Weltladen TOP 21 in Elmshorn tätig.

Entwicklungszusammenarbeit: Neue Herausforderungen

auch für die Bundesländer

Die vorgezogene Landtagswahl in Schleswig-Holstein ist auch ein Anlass, über die ent-wicklungspolitischen Aktivitäten auf Länderebene nachzudenken. Schon immer waren die Bundesländer an der Entwicklungspolitik beteiligt. Auf der Ministerpräsidentenkonfe-renz (MPK) 1988 wurde sogar ein besonders umfassendes Mandat verabschiedet, das bis heute gültig ist. 

Auf der MPK im Oktober 2008 in Dresden wurde zur Entwicklungszusammenarbeit fol-gender Beschluss gefasst: „Die Länder bekennen sich klar zur Mitverantwortung an ei-ner nachhaltigen Entwicklung in der Welt und zu den Milleniumszielen. ‚Wir sind uns einig, dass die Bekämpfung von Hunger und Armut eine globale Herausforderung ist, der sich auch die deutschen Länder stellenʻ, sagte Tillich (Ministerpräsident Sachsen).

Durch Aus- und Fortbildung vor Ort, personelle Unterstützung und konkrete Projekte in

den Entwicklungsländern wollen die Länder einen gemeinsamen Beitrag zur Lösung der

Herausforderungen leisten. Das soll insbesondere auf den Feldern wissenschaftlich-technologische Zusammenarbeit und Umweltschutz geschehen.“

Für alle, die sich auf Landesebene mit Entwicklungspolitik befassen, sich orientieren und/oder engagieren wollen, bietet das „Discussion Paper 20/2008“, das beim Deut-schen Institut für Entwicklungspolitik unter dem Titel „Neuausrichtung der Entwicklungs-politik der Bundesländer vor dem Hintergrund der veränderten internationalen Rahmen-bedingungen“ erschienen ist, eine Fülle von Informationen und Anregungen. Verfasser ist Dr. Jürgen Wiemann, stellvertretender Geschaäftsführer des Instituts.

Seit Ende der 70er Jahre: Erweitertes Mandat für die Bundesländer 

Der Autor führt aus, dass es bis Ende der 70er Jahre eine klare Arbeitsteilung gab: Danach sollte für Maßnahmen in den Entwicklungsländern grundsätzlich die Bundes-regierung zuständig sein, während die Länder insbesondere mit Aus- und Fortbildungs-maßnahmen daran mitwirken sollten. Diese klare Arbeitsteilung wurde seinerzeit auf-gegeben und den Ländern auch ein Mandat für eigene Maßnahmen in den Entwick-lungsländern eingeräumt. Davon wurde unterschiedlich Gebrauch gemacht: „Einige Länder engagierten sich mit umfangreichen Projekten und Programmen in einzelnen Partnerländern, andere konzentrierten sich auf die ursprüngliche Aufgabe der Aus- und Fortbildung sowie auf entwicklungspolitische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit.“

„Das gegenwärtige entwicklungspolitische Engagement der Länder ist außerordentlich

heterogen“, führt Jürgen Wiemann weiter aus und konstatiert, dass alle ihre Haushalts-ansätze für Entwicklungszusammenarbeit deutlich zurückgefahren haben. Betrugen diese Mittel (außer den Studienplatzkosten für Studierende aus Entwicklungsländern) im Jahre 1997 noch 68,7 Mio. Euro, sanken sie 2005 auf 38,2 Mio. Euro und stiegen 2006 auf 47,2 Mio. Euro an. Bezüglich des Mitteleinsatzes sind zwischen den Ländern deut-liche Unterschiede zu verzeichnen:

Hamburg ist Spitze beim Mitteleinsatz für Entwicklungszusammenarbeit

An der Spitze liegt mit Abstand Hamburg, das 2006 pro Einwohner 2,94 Euro für ent-

wicklungspolitische Zwecke einsetzte, gefolgt von Nordrhein-Westfalen mit 1,07 Euro

sowie Bremen mit 0,98 Euro und Berlin mit 0,68 Euro. Schleswig-Holstein liegt im Mittelfeld, mit Rheinland-Pfalz, Bayern und Baden-Württemberg. Die neuen Bundes-länder wenden am wenigsten Mittel auf.

Die große Heterogenität der Leistungen nach Umfang, Aufteilung zwischen Leistungen im Innern und der Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern, geografischer Ausrichtung bzw. Schwerpunktbildung erschwere einen Vergleich, ebenso die unterschiedliche öffentliche Darstellung der EZ durch die einzelnen Länder. Wiemann folgert daraus: „Wenn in Zukunft der Eindruck einer gewissen Beliebigkeit des entwicklungspolitischen Engagements der meisten (nicht aller!) Länder überwunden werden soll, bedarf es einer Rückbesinnung auf die spezifischen komparativen Vorteile der Länder.“

Neuausrichtung gefordert: Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit verstärken

Aus Sicht des Autors gibt es für die Neuausrichtung der Entwicklungspolitik auf Länder-ebene vier (kombinierbare) Optionen:

1. Die sauberste Arbeitsteilung mit dem BMZ und den staatlichen Durchführungsorga-     

    nisationen der EZ ergäbe sich, wenn die Länder keine eigenen Entwicklungsprojekte   

    in Entwicklungsländern durchführen, sondern sich ganz auf die Inlandsarbeit konzen-  

    trierten, also auf entwicklungspolitische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, Förderung  

    entwicklungsbezogener Forschung und Zusammenarbeit mit der Diaspora.

2. Die Länder können mit dem spezifischen Know-how ihrer Landes- und Kommunalver- 

    waltungen, ihrer Universitäten und Forschungseinrichtungen und der Privatwirtschaft

    zur Entwicklungszusammenarbeit beitragen.

3. Bundesländer können eine Partnerschaft mit einem Entwicklungsland oder einer ver- 

    gleichbaren Gebietskörperschaft in einem größeren Entwicklungsland eingehen.

4. Bundesländer können ihre Zusammenarbeit bewusst auf Bereiche ausrichten, die von

    den großen Gebern bislang vernachlässigt wurden. Die Länder können ihre in der Ku-  

    turhoheit begründete Kompetenz für Bildungs- und Wissenschaftspolitik verstärkt für

     wissenschaftlich-technologische Zusammenarbeit nutzen, also Hochschulpartner-    

     schaften initiieren, Forschungskooperation verstärken und die Forschungskoopera-   

     tion um entwicklungsorientierte, auf Technologietransfer zielende Außenwirtschafts-   

     förderung ergänzen.

Bildungsauftrag für nachhaltige Entwicklung
Die entwicklungspolitische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit hat für Jürgen Wiemann

einen besonderen Stellenwert - wegen der „gesellschaftlichen Verankerung des Poli-tikfeldes und der Mobilmachung von Wissen weltweit für nachhaltige Entwicklung“. Wichtig sei das Globale Lernen an Schulen und die Verfolgung des Bildungsauftrages für nachhaltige Entwicklung. „Allerdings wird darauf zu achten sein, dass den entwick-lungspolitischen Aspekten derselbe Raum wie den Umweltaspekten eingeräumt wird“, betont der Verfasser des Discussion Paper.

Nicht zuletzt ist nach Wiemann eine verstärkte Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit not-wendig, um die mit der „Paris Deklaration von 2005“ vollzogene strategische Neuaus-richtung der Entwicklungszusammenarbeit zu vermitteln, die von allen Geber- und fast

allen Nehmerländern unterzeichnet wurde. Darin werden die Geber angehalten, die Partnerländer in der Fähigkeit zu stärken, ihre Entwicklung eigenverantwortlich zu planen und zu steuern, ihre Leistungen den Prioritäten und Planungen der Entwick-lungsländer unterzuordnen und ihre Aktivitäten besser untereinander abzustimmen - um Kosten zu verringern und die Wirkung zu steigern. Hierbei handelt es sich um einen Ab-schied von der Darstellung der Entwicklungszusammenarbeit (nur) aus Sicht der Geber-länder, die Projekte mehr oder weniger vorgeben und durchplanen. Eine Neuausrich-tung, die in der Tat viel Vermittlungsarbeit erfordern wird - insbesondere für die politisch verantwortlichen Akteure auf Landesebene und die entwicklungspolitischen Landesnetz-werke.

Auf jeden Fall bleibt die entwicklungspolitische Arbeit auf Landesebene eine spannende Aufgabe – für die politisch Verantwortlichen wie für die NROs. 

Das Discussion Paper lässt scih downloaden unter www.die-gdi.de, Rubrik „Publikati-onen“.

